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Satzung 
für das Jugendamt 

der Stadt Meckenheim 
 
Aufgrund der §§ 69 ff. Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz – KJHG – (Achtes Buch Sozialgesetz-
buch SGB VIII) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15.03.1996 (BGBl- I. 477), des     § 3 
Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes- AG–KJHG - in 
der Fassung vom 12.12.1990 (GV.NW. S. 664) 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen - GO NW -  in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.06.1999 (GV.NW. S. 386), hat der Rat der 
Stadt Meckenheim in seiner Sitzung vom 
16.03.2005 die 1. Änderung der Satzung für das 
Jugendamt beschlossen: 
 
I. Das Jugendamt 
 
§ 1 
Aufbau 
 
Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfe-
ausschuss und der Verwaltung des Jugendam-
tes. 
 
§ 2 
Zuständigkeit des Jugendamtes 
 
Das Jugendamt ist nach Maßgabe des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (KJHG), der dazu er-
lassenen Ausführungsgesetze und dieser Sat-
zung für alle Aufgaben der öffentlichen Jugend-
hilfe im Gebiet der Stadt Meckenheim zuständig. 
 
§ 3 
Aufgaben des Jugendamtes 
 
(1) Das Jugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt 

aller Bestrebungen auf dem Gebiet der Ju-
gendhilfe. Die Entfaltung der Persönlichkeit 
des jungen Menschen sowie die Stärkung 
und Erhaltung der Erziehungskraft der Fami-
lie sollen bei allen Maßnahmen der öffentli-
chen Jugendhilfe im Vordergrund stehen. 
 

(2) Das Jugendamt soll sich um eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe und allen behördlichen Stellen 
bemühen, die sich mit Angelegenheiten der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen 
sowie der Familie befassen. Es hat dabei 
die Selbständigkeit der freien Träger in Ziel-
setzung und Durchführung der Jugendhilfe-
aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Or-
ganisationsstruktur zu achten. 

 
Satzung 

für das Jugendamt 
der Stadt Meckenheim 

 
Aufgrund der §§ 69 ff. Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz – KJHG – (Achtes Buch Sozialgesetz-
buch SGB VIII), des § 3 Abs. 2 des Ersten Ge-
setzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes- AG–KJHG - und des § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen - GO NW - jeweils in der derzeit gülti-
gen Fassung, hat der Rat der Stadt Meckenheim 
in seiner Sitzung vom … … … die folgende Sat-
zung für das Jugendamt beschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 I. Das Jugendamt  
 
§ 1 
Aufbau 
 
Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfe-
ausschuss und der Verwaltung des Jugendam-
tes. 
 
§ 2 
Zuständigkeit des Jugendamtes 
 
Das Jugendamt ist nach Maßgabe des SGB VIII, 
der dazu erlassenen Ausführungsgesetze und 
dieser Satzung für alle Aufgaben der öffentlichen 
Jugendhilfe im Gebiet der Stadt Meckenheim 
zuständig. 
 
§ 3 
Aufgaben des Jugendamtes 
 
(1) Das Jugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt 

aller Bestrebungen auf dem Gebiet der Ju-
gendhilfe. Die Entfaltung der Persönlichkeit 
des jungen Menschen sowie die Stärkung 
und Erhaltung der Erziehungskraft der Fami-
lie sollen bei allen Maßnahmen der öffentli-
chen Jugendhilfe im Vordergrund stehen. 

 
(2) Das Jugendamt soll sich um eine enge Zu-

sammenarbeit mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe und allen behördlichen Stellen 
bemühen, die sich mit Angelegenheiten der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen 
sowie der Familie befassen. Es hat dabei 
die Selbständigkeit der freien Träger in Ziel-
setzung und Durchführung der Jugendhilfe-
aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Or-
ganisationsstruktur zu achten. 



 
II. Der Jugendhilfeausschuss 
 
§ 4 
Mitglieder 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 

stimmberechtigte nach Absatz 2 und weitere 
beratende Mitglieder nach Absatz 3 und Ab-
satz 4 an. 
 

(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
nach § 71 Abs. 1 Ziff. 1 KJHG (Mitglieder 
der Vertretungskörperschaft oder von ihr 
gewählter Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind) beträgt neun, und 
die Zahl der Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Zif-
fer 2 KJHG, die von den im Bereich des Ju-
gendamtes wirkenden und anerkannten 
freien Trägern vorgeschlagen sind, beträgt 
sechs. 
Die Mitglieder werden vom Rat gewählt. Für 
jedes Mitglied ist ein/e persönliche/r Stell-
vertreter/in zu wählen. Das Wahlverfahren 
richtet sich nach dem Ersten Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (AG-KJHG), der Gemeindeordnung 
(GO NW) und der Geschäftsordnung des 
Rates der Stadt Meckenheim. 
 

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Ju-
gendhilfeausschuss an: 
 

a) die Hauptverwaltungsbeamtin/der 
Hauptverwaltungsbeamte oder eine von 
ihr/ihm bestellte/n Vertreterin/Vertreter; 

b) die Leiterin/der Leiter des Jugendamtes 
oder deren Vertretung; 

c) eine Richterin/ein Richter des Vormund-
schaftsgerichtes oder des Familienge-
richtes oder eine Jugendrichterin/ein Ju-
gendrichter, die/der von der zuständigen 
Präsidentin/dem zuständigen Präsiden-
ten des Landgerichtes bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeits-
verwaltung, die/der von der Direkto-
rin/dem Direktor des zuständigen Ar-
beitsamtes bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Schu-
len, die/der von der Regierungspräsiden-
tin/dem Regierungspräsidenten bestellt 
wird; 

f) eine Vertreterin/ein Vertreter der Polizei, 
die/der von der zuständigen örtlichen 
Stelle bestellt wird; 

g) je eine Vertretung der katholischen Kir-
che und der evangelischen Kirche sowie 
der jüdischen Kultusgemeinde, falls Ge-
meinden dieses Bekenntnisses im Bezirk 
des Jugendamtes bestehen; sie werden 
von der zuständigen Stelle der Religi-
onsgemeinschaften bestellt; 

 

 
II. Der Jugendhilfeausschuss  
 
§ 4 
Mitglieder 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 

stimmberechtigte nach Absatz 2 und weite-
re beratende Mitglieder nach Absatz 3 und 
Absatz 4 an. 

 
(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 

nach § 71 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VIII (Mitglieder 
der Vertretungskörperschaft oder von ihr 
gewählter Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind) beträgt neun, und 
die Zahl der Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Zif-
fer 2 SGB VIII, die von den im Bereich des 
Jugendamtes wirkenden und anerkannten 
freien Trägern vorgeschlagen sind, beträgt 
sechs. 
Die Mitglieder werden vom Rat gewählt. Für 
jedes Mitglied ist ein/e persönliche/r Stell-
vertreter/in zu wählen. Das Wahlverfahren 
richtet sich nach dem Ersten Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (AG-KJHG), der Gemeindeordnung 
(GO NW) und der Geschäftsordnung des 
Rates der Stadt Meckenheim. 

 
(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Ju-

gendhilfeausschuss an: 
 

a) die Hauptverwaltungsbeamtin/der Haupt-
verwaltungsbeamte oder eine von ihr/ihm 
bestellte/n Vertreterin/Vertreter; 

b) die Leiterin/der Leiter des Jugendamtes 
oder deren Vertretung; 

c) eine Richterin/ein Richter des Vormund-
schaftsgerichtes oder des Familiengerich-
tes oder eine Jugendrichterin/ein Jugend-
richter, die/der von der zuständigen Prä-
sidentin/dem zuständigen Präsidenten 
des Landgerichtes bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeits-
verwaltung, die/der von der Direkto-
rin/dem Direktor des zuständigen Ar-
beitsamtes bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Schulen, 
die/der von der Regierungspräsiden-
tin/dem Regierungspräsidenten bestellt 
wird; 

f) eine Vertreterin/ein Vertreter der Polizei, 
die/der von der zuständigen örtlichen 
Stelle bestellt wird; 

g) je eine Vertretung der katholischen Kirche 
und der evangelischen Kirche sowie der 
jüdischen Kultusgemeinde, falls Gemein-
den dieses Bekenntnisses im Bezirk des 
Jugendamtes bestehen; sie werden von 
der zuständigen Stelle der Religionsge-
meinschaften bestellt; 

 



 
h) eine Vertreterin/ein Vertreter des Ju-

gendrates der Stadt Meckenheim, 
die/der vom Jugendrat der Stadt Me-
ckenheim bestellt wird. 

 
Für die Mitglieder a) bis h) ist je ein/e per-
sönliche/r Vertreter/in zu bestellen oder zu 
wählen. 
 

(4) Fraktionen, die im Jugendhilfeausschuss 
nicht vertreten sind, sind berechtigt, für die-
sen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen 
sachkundigen Bürger als beratendes Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses zu be-
nennen. Das benannte Ratsmitglied oder 
der benannte sachkundige Bürger wird vom 
Rat zum Mitglied bestellt. Es wirkt im Ju-
gendhilfeausschuss mit beratender Stimme 
mit. Bei der Zusammensetzung und der Be-
rechnung der Beschlussfähigkeit des Aus-
schusses werden sie nicht mitgezählt. 

 
§ 5 
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit 

den Aufgaben der Jugendhilfe. Er beschließt 
im Rahmen der vom Rat bereitgestellten 
Mittel, dieser Satzung und der vom Rat ge-
fassten Beschlüsse über die Angelegenhei-
ten der Jugendhilfe. 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Ra-
tes in Fragen der Jugendhilfe gehört wer-
den. Er hat das Recht, an den Rat Anträge 
zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem 
folgende Aufgaben: 
1. Die Aufstellung von Richtlinien und 

Grundsätzen für 
a) die Förderung von Einrichtungen 

und Maßnahmen der Jugendhilfe, 
b) die Festsetzung der Leistungen o-

der der Hilfe zur Erziehung, soweit 
diese nicht durch Landesrecht gere-
gelt werden, 

c) die Jugendhilfeplanung, 
 
 
 
 

 
h) eine Vertreterin/ein Vertreter des Jugend-

rates der Stadt Meckenheim, die/der vom 
Jugendrat der Stadt Meckenheim bestellt 
wird. 

 
Für die Mitglieder a) bis h) ist je ein/e per-
sönliche/r Vertreter/in zu bestellen oder zu 
wählen. 

 
(4) Fraktionen, die im Jugendhilfeausschuss 

nicht vertreten sind, sind berechtigt, für die-
sen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen 
sachkundigen Bürger als beratendes Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses zu be-
nennen. Das benannte Ratsmitglied oder 
der benannte sachkundige Bürger wird vom 
Rat zum Mitglied bestellt. Es wirkt im Ju-
gendhilfeausschuss mit beratender Stimme 
mit. Bei der Zusammensetzung und der Be-
rechnung der Beschlussfähigkeit des Aus-
schusses werden sie nicht mitgezählt. 

 
§ 5 
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich auf-

grund § 71 SGB VIII mit allen Angelegenhei-
ten der Jugendhilfe, insbesondere mit 
1. der Erörterung aktueller Problemlagen 

junger Menschen und ihrer Familien so-
wie Anregungen und Vorschlägen für die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 

 2. der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) 
 3. der Förderung der freien Jugendhilfe ( § 

4 Abs. 3; § 74 SGB VIII) 
 

Er beschließt im Rahmen der vom Rat be-
reitgestellten Mittel, dieser Satzung und der 
vom Rat gefassten Beschlüsse über die An-
gelegenheiten der Jugendhilfe. 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Ra-
tes in Fragen der Jugendhilfe und vor der 
Berufung einer Leiterin/eines Leiters der 
Verwaltung des Jugendamtes gehört wer-
den. Er hat das Recht, an den Rat Anträge 
zu stellen. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem 
folgende Aufgaben: 
1. die Aufstellung von Richtlinien und 

Grundsätzen für 
a) die Förderung von Einrichtungen 

und Maßnahmen der Jugendhilfe, 
b) die Festsetzung der Leistungen o-

der der Hilfe zur Erziehung, soweit 
diese nicht durch Landesrecht gere-
gelt werden, 

 
 
 
 
 



2. Die Entscheidung über 
a) die Förderung der Träger der freien 

Jugendhilfe, 
b) die öffentliche Anerkennung nach § 

75 KJHG in Verbindung mit § 25 
AG-KJHG, 

c) den Bedarfsplan für Tageseinrich-
tungen für Kinder (gemäß § 10 Ge-
setz über Tageseinrichtungen für 
Kinder – GTK) 

d) die Entscheidung über die Gewäh-
rung von Zuschüssen des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
zu den Kosten für den Bau und die 
Einrichtung von Tageseinrichtungen 
für Kinder (gemäß § 13 GTK) 

e) die Genehmigung einer geringeren 
Öffnungsdauer sowie die anteilige 
Kürzung von Zuschüssen (gemäß § 
18 Abs. 2 Satz 1 GTK) 

f) die Regelung, welche Träger durch 
§ 13 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GTK 
begünstigt werden, 

g) die Genehmigung einer Vereinba-
rung über Tageseinrichtungsplätze 
für Betriebe nach § 20 Abs. 2 GTK, 

h) die Aufstellung von Vorschlagslisten 
für die Wahl der Jugendschöffen, 

i) die Aufstellung von Vorschlagslisten 
für die Wahl der ehrenamtlichen 
Beisitzer für den Ausschuss und die 
Kammer für Kriegsdienstverweige-
rer. 

3. Die Vorberatung des Haushaltes für den 
Bereich der Jugendhilfe 

4. Anhörung vor der Berufung der Leite-
rin/des Leiters der Verwaltung des Ju-
gendamtes. 

 
 
 
 
 
 
§ 6 
Unterausschüsse 
 
Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können 
bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entschei-
dungsbefugnis gebildet werden. Die Mitglieder 
der Unterausschüsse werden vom Jugendhilfe-
ausschuss aus seinen ordentlichen und stellver-
tretenden Mitgliedern gewählt. Er bestimmt auch 
den/die Vorsitzende/n und seinen/ihren Stellver-
treter/in. 
 
§ 7 
Eingliederung 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine selb-
ständige Organisationseinheit innerhalb der 
Stadtverwaltung. 
 

2. die Entscheidung über 
a) die Jugendhilfeplanung nach §§ 79, 

80 SGB VIII und den Bedarfsplan 
für Kindertagesbetreuung gem. §§ 
18, 21 Kinderbildungsgesetz (Ki-
Biz),, 

b) die Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe, § 4 Abs. 3, § 74 SGB 
VIII, 

c) die öffentliche Anerkennung der 
Träger der freien Jugendhilfe nach § 
75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 
AG-KJHG, 

d) die Entwicklung von Kinderta-
geseinrichtungen zu Familienzent-
ren nach § 16 KiBiz, 

e) die Aufstellung von Vorschlagslisten 
für die Wahl der Jugendschöffen 
nach § 35 JGG, 

f) die Gewährung von Zuwendungen 
zu den Investitionskosten der Kin-
dertagesstätte nach § 24 KiBiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. die Vorberatung des Haushaltes für den 

Bereich der Jugendhilfe 
 

 
(3) Kinder und Jugendliche sind entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand an allen sie betref-
fenden Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen (§ 8 Abs. 1 SGB VIII). 

 
 

§ 6 
Unterausschüsse 
 
Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können 
bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entschei-
dungsbefugnis gebildet werden. Die Mitglieder 
der Unterausschüsse werden vom Jugendhilfe-
ausschuss aus seinen ordentlichen und stellver-
tretenden Mitgliedern gewählt. Er bestimmt auch 
den/die Vorsitzende/n und seinen/ihren Stellver-
treter/in. 
 
§ 7 
Eingliederung 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine selb-
ständige Organisationseinheit innerhalb der 
Stadtverwaltung. 
 



§ 8 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in Kraft. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Am gleichen Tage tritt 
die Satzung für das Jugendamt der Stadt Me-
ckenheim vom 16.03.2005 außer Kraft. 
 

 


